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Kindergeld für behinderte Kinder über 18 Jahren 
 

1. Allgemeine Regelungen zum Kindergeld 
 

Welche Kinder werden im Bundeskindergeldgesetz (BKGG) berücksichtigt? 
Kinder im Sinne des BKGG sind leibliche und adoptierte Kinder. Auch Kinder des Ehegatten, die vom Kinder-
geldberechtigten nicht adoptiert wurden, die er aber in seinen Haushalt aufgenommen hat, gehören dazu. 
Gleiches gilt für Enkelkinder und Pflegekinder, die im Haushalt des Antragstellers leben. Voraussetzung ist, 
dass die Bezieher des Kindergeldes den Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben oder 
Deutsche mit Wohnsitz im Ausland sind und in Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtig. 
 

Wann habe ich Anspruch auf Kindergeld? 
▪ Eltern erhalten 250 Euro Kindergeld für jedes Kind bis zur Volljährigkeit ihres Kindes (§ 6 BKGG).  
▪ Wenn sich das Kind in einer erstmaligen beruflichen Ausbildung oder in einem Erststudium befindet, 

kann das Kindergeld auf Antrag bis zum 25. Lebensjahr weiter gewährt werden. Dabei ist es unerheb-
lich, ob und in welcher Höhe das Kind über eigenes Einkommen verfügt. 

▪ Bei einer weiteren Ausbildung kann das Kind weiterhin berücksichtigungsfähig sein, wenn es nicht mehr 
als 20 Stunden pro Woche arbeitet.  

▪ Auch während Übergangszeiten (zwischen Schulabschluss und Ausbildungs- / Studienbeginn) gibt es 
einen Anspruch auf Kindergeld. Ohne nähere Begründung darf dieser Zeitraum vier Monate nicht über-
schreiten. Bei Nachweis von Bewerbungen, Praktika oder ähnlichem sind auch längere Zeiten möglich. 

 
Was muss ich tun, um Kindergeld zu erhalten? 
Sie müssen einen Antrag stellen. Ansprechpartner sind die Familienkassen bei den Agenturen für Arbeit. 
Dort erhalten Sie auch Informationen und Beratung. (https://web.arbeitsagentur.de/opal/kgo-antragab18-
ui/auswahl) Kindergeld kann rückwirkend nur für die letzten sechs Monate vor Antragstellung beantragt 
werden. Unter bestimmten Voraussetzungen können Eltern mit niedrigem Einkommen zusätzlich zum Kin-
dergeld einen Kinderzuschlag beantragen. 
 

2. Kindergeld nach dem 25. Lebensjahr bei Behinderung des Kindes 
 

Welche Bedingungen müssen erfüllt sein?  
▪ Das Kind kann aufgrund seiner Behinderung seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten und 
▪ Die Behinderung ist vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten (§ 2 Abs. 2 Satz 3 BKGG). 
Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen Behinderung und Unfähigkeit zum Selbstunterhalt.  
 

Wie werden Einkünfte und Lebensbedarf berechnet? 
Ob das Kind wegen seiner Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, ist nach den Gesamtum-
ständen des Einzelfalles zu beurteilen. Dazu müssen Lebensbedarf und finanzielle Mittel des Kindes ermit-
telt und einander gegenüber gestellt werden: 
 
 
 
 

Hinweis: Ein Kind kann seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten, wenn die Summe der Einkünfte gerin-
ger ist als der errechnete Lebensbedarf. In diesem Fall haben die Eltern Anspruch auf das Kindergeld.  
 

https://web.arbeitsagentur.de/opal/kgo-antragab18-ui/auswahl
https://web.arbeitsagentur.de/opal/kgo-antragab18-ui/auswahl
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a) Der notwendige Lebensbedarf eines behinderten Kindes  
Er errechnet sich aus dem allgemeinen Lebensbedarf sowie dem individuellen behinderungsbedingten 
Mehrbedarf (beispielsweise Eingliederungshilfe, Aufwendungen für die Pflege, für Privatfahrten oder für 
medizinische Leistungen). 
 
b) Die finanziellen Mittel des Kindes  
Die finanziellen Mittel des Kindes setzen sich aus dem verfügbaren Nettoeinkommen und Leistungen Drit-
ter zusammen: 
▪ steuerpflichtige Einkünfte (Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, Renten wegen Erwerbsminderung 

abzüglich der Werbungskostenpauschale) 
▪ steuerfreie Einnahmen (Leistungen der Grundsicherung, der Eingliederungshilfe, der Pflegeversiche-

rung; eine Kostenpauschale von 180 Euro kann abgezogen, höhere Aufwendungen müssen im Einzel-
nen nachgewiesen und geltend gemacht werden.) 

▪ Leistungen Dritter (Erbschaften, Lottogewinne, Ehegattenunterhalt…)  
▪ Vermögen des Kindes bleibt unberücksichtigt, Zinsen zählen allerdings zu den Einkünften.  
▪ Von den Einkünften und Einnahmen des Kindes sind Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Basis-

kranken- und Pflegeversicherung sowie Zuzahlungen zu Krankenversicherungsleistungen abzuziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterführende Informationen 
 
Bundesagentur für Arbeit: www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/infos-rund-um-kindergeld  
 
Kindergeld für erwachsene Menschen mit Behinderung – Merkblatt für Eltern behinderter Kinder  
Katja Kruse (4. Auflage November 2022)  
Bundesverband für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (Hrsg.) 
Kostenloser Download: www.bvkm.de (> Recht und Ratgeber) 
 
Urteil vom 21.9.2017, Finanzgericht Hessen: Unfähigkeit zum Selbstunterhalt entscheidend 
Ein Kind ist dann imstande, sich selbst zu unterhalten, wenn es über eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
verfügt, die zur Bestreitung seines gesamten notwendigen Lebensunterhalts ausreicht.  
Das Urteil enthält eine Kosten- und Bedarfsaufstellung. (AZ 12 K 2289/13) 

Wichtig: 
Kindergeld darf bei Grundsicherungsbezug an das Sozialamt ausgezahlt werden, wenn Eltern keine Un-
terhaltsaufwendungen für ihr Kind haben. Das bedeutet manchmal versuchen Sozialämter, wenn sie 
Unterhalt für das Kind zahlen, das Kindergeld (teilweise) an sich abzuzweigen. Hiergegen können Sie 
sich sowohl dann wehren (Einspruch erheben), wenn Ihr Kind in Ihrem Haushalt wohnt, als auch wenn 
es in einer besonderen Wohnform, in einer eigenen Wohnung oder in einer Wohngemeinschaft lebt 
und dort pädagogische Unterstützung zur Bewältigung des Alltags erhält. Eltern müssen hierfür im Ein-
spruch Unterhaltsaufwendungen für ihr Kind nachweisen.  
 
 

http://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/infos-rund-um-kindergeld
http://www.bvkm.de/

